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GZ: BMI-LR2220/0148-III/5/2015 

Wien, am  27. April 2015 

 
Die Abgeordneten zum Nationalrat KO Strache, Dr. Rosenkranz und andere Abgeordnete 

haben am 2. März 2015 unter der Zahl 3968/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „BFA-Jahresbilanz 2014“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1, 3 und 5: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.  

 
Zu Frage 2: 
Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen (§§ 55 bis 57 Asylgesetz 2005) 

können entweder aus Gründen des Art. 8 EMRK, in besonders berücksichtigungswürdigen 

Fällen oder als Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz verliehen werden.  

 
Zu Frage 4: 
Wie bereits in der Anfragebeantwortung 2897/AB XXV. GP ausgeführt, sind die technischen 

Umstellungen auf die neu entwickelte Applikation noch nicht vollständig abgeschlossen. Die 

aus unterschiedlichsten Applikationen von Bund und Länder migrierten Daten lassen eine 

konkretisierte Gesamtaussage zu dieser Frage derzeit nicht zu. 
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Zu Frage 6: 
Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres.  

 
Zu Frage 7: 
Die Zuständigkeit zur Führung von Asylverfahren nach der VO 604/2013 (Dublin III VO) 

richtet sich nach einer festgelegten Rangfolge von Kriterien. Eine Überstellung kann nur 

nach einer ausdrücklichen Zuständigkeitserklärung eines anderen Mitgliedstaates erfolgen. 

In der Praxis spielen Beweisfragen eine zentrale Rolle und können zudem rechtliche Gründe 

einer Dublin Überstellung entgegenstehen. 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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